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Ziele der gymnasialen Oberstufe

Die Schülerinnen und Schüler sollen

• eine breite und vertiefte Allgemeinbildung erreichen.

• wichtige inhaltliche und methodische Voraussetzungen für die 
allgemeine Studierfähigkeit erwerben.

• ihren Bildungsweg auch berufsbezogen fortsetzen können.



Ziele der gymnasialen Oberstufe

Besonderes Ziel

• Stärkung des selbständigen Lernens und

• wissenschaftspropädeutische Grundbildung mit Vertiefung in 
Schwerpunktbereichen



Struktur der gymnasialen Oberstufe

Versetzu
n

g

Einführungsphase

Vorbereitung und Grundlage für 
Qualifikationsphase

Qualifikationsphase

Leistungsbewertungen beider Jahre bilden 
zusammen mit Abiturprüfung die Abiturnote

Unterricht im Klassenverband und in 
Kursen

Belegungspflicht bestimmter Fächer

Minimale Pflichtstundenzahl: 30

11 12 13

Max. 
Verweildauer 
in Oberstufe: 

4 Jahre

Unterricht in Kursen

Belegungspflicht bestimmter Fächer

Minimale durchschnittl. Pflichtstundenzahl: 32



Struktur der gymnasialen Oberstufe

Versetzu
n

g

Einführungsphase Qualifikationsphase

Bewertung im Punktsystem

15-0

11 12 13

A
b

itu
r

Bewertung im Punktsystem

15-0

Einbringungspflicht in die Abiturnote für viele der belegten 
Fächer

Bewertungen zudem wichtig für Zulassung zur Abiturprüfung

Begrenzte Anzahl von Wertungen unter 05 Punkten

Fächer können sich untereinander nicht ausgleichen



Struktur der gymnasialen Oberstufe

Versetzu
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Einführungsphase Qualifikationsphase
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Belegte Fächer wirken sich auf die 
Wahlmöglichkeiten in der 
Qualifikationsphase aus.

Ein Fach kann nur Abiturprüfungsfach sein, wenn es in 
der Einführungsphase durchgängig belegt wurde.

Schwerpunktwahl gibt Rahmen für die 
Fächerzusammenstellung vor.



Pflichtbelegungen und -einbringung 
unabhängig vom Schwerpunkt

Fächer Anzahl Schulhalbjahre Belegung Einbringung

Deutsch 4 4

Fremdsprache (entweder erste oder zweite) 4 4

Mathematik 4 4

Naturwissenschaft (=Bi, CH, PH) 4 4

Religion oder Philosophie 2 2

Seminarfach 3 2

Geschichte 2 2

Kunst oder Musik 2 2

Politik-Wirtschaft* 2 2

Sport 4 0

Neu begonnene Fremdsprache, sofern keine 2. FS nach Jg. 10 abgeschlossen 4 2

*:außer, wenn im gesellschaftsw. Schwerpunkt Erdkunde dritter eN-Kurs ist 



Bewertung in der
gymnasialen Oberstufe
• Relevante Notengrenzen

Note Punkte

+ 15

1 14

- 13

+ 12

2 11

- 10

Note Punkte

+ 09

3 08

- 07

+ 06

4 05

- 04

Note Punkte

+ 03

5 02

- 01

6 00



Prüfungsfächer

• Jeder  Schüler/ jede Schülerin wählt fünf Prüfungsfächer P1-P5

• dabei P1 – P4 i.d.R. mit landesweit einheitlichen Abitur-
Aufgabenstellungen

P1 Schwerpunktfach Schriftliche Prüfung 5-stdg. U. doppeltes Gew. Erhöhtes Niveau

P2 Schwerpunktfach Schriftliche Prüfung 5-stdg. U. doppeltes Gew. Erhöhtes Niveau

P3 3. Prüfungsfach Schriftliche Prüfung 5-stdg. U. Erhöhtes Niveau

P4 4. Prüfungsfach Schriftliche Prüfung 3-stdg. U. Grundlegendes Niveau

P5 5. Prüfungsfach Mündliche Prüfung 3-stdg. U. Grundlegendes Niveau

Als mündliche Prüfung 
oder 

Präsentationsprüfung



Qualifikationsphase

Voraussetzung für die Wahl der fünf Prüfungsfächer:

• Zwei der drei Fächer Deutsch, Fremdsprache, Mathematik

• Aus jedem Aufgabenfeld mind. ein Prüfungsfach

Wahl ist ggf. für MINT 
Zertifikat bedeutsam

A B C Ohne Zuordnung

Deutsch
Englisch
Französisch
Latein
Niederländisch
Kunst
Musik

Geschichte
Politik-Wirtschaft
Erdkunde
Religion
Philosophie

Mathematik
Biologie
Chemie
Physik
Informatik

Sport
Seminarfach



P1 Schwerpunktfach

P2 Schwerpunktfach

P3 3. Prüfungsfach

P4 4. Prüfungsfach

P5 5. Prüfungsfach

Allgemeines am Beispiel des
Sprachlichen Schwerpunkts

Ebenen stehen für die Prüfungsfächer

Durchlauf in Pfeilrichtung ergibt mögliche 
Prüfungskombinationen

Für alle Schwerpunkte gilt 
• Nur eine fortgeführte (= nicht in E-Phase neu begonnene) Fremdsprache kann 1.-3. Prüfungsfach sein.

• Sport und Seminarfach sind nicht für <beliebig> einsetzbar.

Nicht gefüllte Rechtecke: Prüfungsfächer,
deren Reihenfolge 

vertauschbar ist.
Ausgefüllte Rechtecke: Prüfungsfächer, 

deren Position 
fest steht. 



P1 Schwerpunktfach

P2 Schwerpunktfach

P3 3. Prüfungsfach

P4 4. Prüfungsfach

P5 5. Prüfungsfach

Allgemeines am Beispiel des
Sprachlichen Schwerpunkts

Ebenen stehen für die Prüfungsfächer

Durchlauf in Pfeilrichtung ergibt mögliche 
Prüfungskombinationen

Für alle Schwerpunkte gilt 
• Nur eine fortgeführte (= nicht in E-Phase neu begonnene) Fremdsprache kann 1.-3. Prüfungsfach sein.

• Sport und Seminarfach sind nicht für <beliebig> einsetzbar.

Nicht gefüllte Rechtecke: Prüfungsfächer,
deren Reihenfolge 

vertauschbar ist.
Ausgefüllte Rechtecke: Prüfungsfächer, 

deren Position 
fest steht. 



P1 Schwerpunktfach

P2 Schwerpunktfach

P3 3. Prüfungsfach

P4 4. Prüfungsfach

P5 5. Prüfungsfach

Allgemeines am Beispiel des
Sprachlichen Schwerpunkts

Ebenen stehen für die Prüfungsfächer

Durchlauf in Pfeilrichtung ergibt mögliche 
Prüfungskombinationen

Für alle Schwerpunkte gilt 
• Nur eine fortgeführte (= nicht in E-Phase neu begonnene) Fremdsprache kann 1.-3. Prüfungsfach sein.

• Sport und Seminarfach sind nicht für <beliebig> einsetzbar.

Nicht gefüllte Rechtecke: Prüfungsfächer,
deren Reihenfolge 

vertauschbar ist.
Ausgefüllte Rechtecke: Prüfungsfächer, 

deren Position 
fest steht. 



Sprachlicher
Schwerpunkt

Insgesamt müssen zwei 
Fremdsprachen

4 Halbjahre lang belegt und eingebracht werden. 



Mathematisch-
Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt

Insgesamt müssen 
zwei Naturwissenschaften oder 
eine Naturwissenschaft und Informatik

4 Halbjahre lang belegt und eingebracht 
werden. 



Musisch-
Künstlerischer Schwerpunkt

Darüber hinaus muss zusätzlich 
Musik oder Kunst (das Fach, das nicht P1 ist)
2 Halbjahre lang belegt und eingebracht werden. 



Sportlicher
Schwerpunkt

Darüber hinaus muss zusätzlich 
eine weitere Fremdsprache oder 
eine weitere Naturwissenschaft oder Informatik

2 Halbjahre lang belegt und eingebracht werden.

In der E-Phase muss Sporttheorie belegt worden 
sein.

Eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
muss vorliegen.

Sport wird auf erhöhtem Niveau sechs- statt 
fünfstündig unterrichtet.



Gesellschaftswissenschaftlicher 
Schwerpunkt

Darüber hinaus muss 
zusätzlich 
eine weitere 
Fremdsprache oder 
eine weitere 
Naturwissenschaft oder
Informatik

2 Halbjahre lang belegt 
und eingebracht werden.



Einbringung 
unabhängig vom Schwerpunkt

Fächer Sprach. Mat.-Nat. Mus.-Kün. Sport Ge-Wi.

Deutsch 4

Fremdsprache 4

Mathematik 4

Naturwissenschaft 4

Religion oder Philosophie 2

Seminarfach 2

Geschichte 2 2 2 2 4

Kunst oder Musik 2 2 4 2 2

Politik-Wirtschaft* 2 2 2 2 2*

In 11 neu begonnene 2. Fremdsprache. 2 2 2 2 2

*:außer, wenn im gesellschaftsw. Schwerpunkt Erdkunde dritter eN-Kurs ist 



Einbringung 
abhängig vom Schwerpunkt

Fächer Sprach. Mat.-Nat. Mus.-Kün. Sport Ge-Wi.

weitere Fremdsprache 4

weitere Naturwissenschaft oder Informatik 4

Musik oder Kunst (hier das Fach, das nicht Prüfungsfach 1 ist) 2

weitere Fremdsprache oder Naturwissenschaft oder Informatik 2 2

Sport 4



Abiturnote

Block 2: Ergebnisse der Abiturprüfung

Block 1: Halbjahresergebnisse der Qualifikationsphase in den

eingebrachten Fächern

Block 1

Block 2

In die Berechnung gehen ein:
8 Schulhalbjahresergebnisse (2 Kurse·4 Halbjahre) der beiden 

Schwerpunktfächer (P1, P2) in doppelter Wertung. 

24-28 Schulhalbjahresergebnisse der übrigen einzubringenden Kurse 

(inkl. P3,P4,P5) in einfacher Wertung 

______
32-36 Summe der einzubringenden Halbjahresergebnisse

Summe der Abiturprüfungsergebnisse in vierfacher Wertung
Statt P4 auch Ergebnis einer besonderen Lernleistung mgl.



Abiturnote

Block 2: Ergebnisse der Abiturprüfung

Maximal zwei Prüfungsergebnisse unter 05 Punkten
Null Punkte führen nicht automatisch zum Nicht-Bestehen!

Block 1: Halbjahresergebnisse der Qualifikationsphase in den

eingebrachten Fächern

Maximal 7 Bewertungen unter 05 Punkten 
(wenn 35 oder 36 Noten eingebracht werden)

Maximal 6 Bewertungen unter 05 Punkten 
(wenn 34 oder weniger Noten eingebracht werden)

Davon jeweils höchstens 3 in Kursen auf erhöhtem Niveau

Einbringen von Kursen mit Null Punkten nicht erlaubt!

Block 1

Block 2



Abiturnote

Block 2: Ergebnisse der Abiturprüfung

Mindestpunktzahl: 100
Höchstpunktzahl: 300

Block 1: Halbjahresergebnisse der Qualifikationsphase in den

eingebrachten Fächern

Mindestpunktzahl: 200
Höchstpunktzahl: 600Block 1

Block 2



Abiturnote

Block 2: Ergebnisse der Abiturprüfung

Block 1: Halbjahresergebnisse der Qualifikationsphase in den

eingebrachten Fächern

Block 1

Block 2

Punkte Block 2 = 4 · (PF1 + PF2 + PF3 + PF4 + PF5)



Abiturnote

von 300

bis 300

∅ 4,0

von 301 319 337 355 373 391 409 427 445 463

bis 318 336 354 372 390 408 426 444 462 480

∅ 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0

von 481 499 517 535 553 571 589 607 625 643

bis 498 516 534 552 570 588 606 624 642 660

∅ 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0

von 661 679 697 715 733 751 769 787 805 823

bis 678 696 714 732 750 768 786 804 822 900

∅ 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0

Addition der Punkte in Block 1 und Block 2:
Gesamtergebnis zwischen 300 und 900 Punkten
Diese werden in eine Abiturnote übersetzt.



Elektronische Wahl
online
• Auf den Internetseiten des TGG befindet sich unter „Service“> 

„Abitur - wie geht das?“ eine Möglichkeit die Kurswahl zu üben.

• Ab dem 17.02.2023 wird auf derselben Seite eine Speicherung 
der Wahl ermöglicht – dafür ist eine PIN nötig. 

• Deadline für die Onlinewahl ist der  27. Februar!

• Ein Korrekturausdruck wird ausgehändigt und durch die 
Erziehungsberechtigten unterschrieben wieder abgegeben. 
Dieser Ausdruck stellt dann erst die verbindliche Wahl dar.



Elektronische Wahl
online

Speicher-Button erscheint, 
sobald die Wahl freigeschaltet ist



Elektronische Wahl
online

Ungültige Wahl:

Mehr als 36 Kursergebnisse 

müssen für die Einbringungen 

herangezogen werden 

(Einbringungspflicht).

Erlaubtes Maximum aber 36.



Leistenplan

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1

g1 g2 E3 g3 g4
2

3
E1 E2 E1 E2 E3

4

5
g5

E3
g6

g1 E2

6 g4 E1 g2
7

8 g7
Seminarfächer

g3
g8

g5 Chor g8
9 g6 g5

10
Sport Sport Sport Sport Sport

11

12
Sport Sport Sport Sport Sport

13



Kursleistenbelegung
Beispiel mit fiktiver Kursbelegung

E1
Mo 3/4

CH21 BSL DE22 ENG LA21 ABB MA21 FUH NL11 LAN PW11 WER BI13u UBU EN13u UWK GE12u USUT MU11u UBG PH12u UJAMi 3/4

Do 5/6 GeWo

E2 Kurs-
fahrt

Di 3/4

BI21 MOG CH22 KAH DE21 RIN EK21 SWF IF11 JOH KU11 MEI EN12u USI GE13u UBRÜ MA13u UJU SP12u UBODo 3/4

Fr 5/6 UnWo

E3
Di 5/6 UnWo

EK22 WKL EN21 HEZ GE21 STR MA22 DIS PH11 DEC SP11 GRB BI12u UBLE CH13u UPA DE13u USR FR11u UAN PW12u UROHMi 1/2

Fr 3/4

g1
Mo 1/2

bi24 KUC de17 BAR en14 KAN ge24 VOL pw13 GLO
Do 5/6 UnWo

g2
Di 1/2

de16 REE en16 RIS fr12 CHB la23 VOL ma14 BUS
Fr 5/6 GeWo

g3
Di 8/9 GeWo

bi15 HEN ch14 SCA en15 BUR ma16 MEW ph13 KOL
Do 1/2

g4
Di 5/6 GeWo

de14 OEL ek13 SWF ma15 SCW pl11 PER re11 SWP
Fr 1/2

g5
Mo 5/6

ma17 MOG ge15z KUI
Do 8/9 UnWo

mc11 JAG
Chor Do 8/9 GeWo

g6
Di 8/9 UnWo

ku14 ENL wn11z BOD re12z UDE
Mi 5/6

g7 SF Mo 8/9 sf22 MEI sf23 CHR sf24 WIE sf25 WIN

g8
Mi 8/9

mo12 STR
Fr 8/9 GeWo

Mo Di Mi Do Fr

1
g1 g2 E3 g3 g4

2
3

E1 E2 E1 E2 E3
4
5

g5
E3

g6
g1 E2

6 g4 E1 g2
7
8

g7
g3

g8
mc g8

9 g6 g5

Leistenplan



Verweildauer in der 
gymnasialen Oberstufe

Einführungsphase Qualifikationsphase

12.1 12.211.1 11.2 13.1 13.2Regelfall: 3 Jahre

Höchstzeit: 4 Jahre

Wiederholung bei 
Nichtversetzung Nichtversetzung

Rücktritt

Rücktritt

Rücktritt

Rücktritt statt Meldung

Nichtzulassung

Wdh. bei Nichtbestehen

Rücktritt nach dem
1., 2. oder 3.
Kurshalbjahr

Rücktritt statt 
Meldung oder 
Nichtzulassung

Wiederholung nach 
Nichtbestehen

Höchstzeit kann u.U. 

überschritten werden



Arten der Abschlüsse

• Allgemeine Hochschulreife
Nachweis bestimmter Leistungen in der Abiturprüfung  UND  
Nachweis bestimmter Leistungen in den  vier Schulhalbjahren der 
Qualifikationsphase

• Schulischer Teil der Fachhochschulreife
Nachweis bestimmter Leistungen in zwei zeitlich aufeinander 
folgenden Schulhalbjahren der Qualifikationsphase

• Fachhochschulreife
nach abgeschlossener Berufsausbildung, nach einj. Praktikum oder 
Freiwilligendienst (FSJ oder BFD)



Fachhochschulreife

Die Fachhochschulreife wird erworben durch

a) einen schulischen Teil: D.h. durch bestimmte Leistungen in zwei zeitlich aufeinander folgenden Schulhalbjahren der 

Qualifikationsphase und 
b) einen berufsbezogenen Teil: D.h. durch ein mindestens einjähriges berufsbezogenes Praktikum, ein einjähriges soziales 

ökologisches Jahr, einen einjährigen Wehr- oder Zivildienst oder Bundesfreiwilligendienst oder eine abgeschlossene 
Berufsausbildung.

In die Berechnung für den schulischen Teil gehen ein:

• 4 aufeinanderfolgende Schulhalbjahresergebnisse (= 2 Kurse·2 Halbjahre) des ersten und zweiten Prüfungsfaches in 
doppelter Wertung. 

• 2 aufeinanderfolgende Schulhalbjahresergebnisse des dritten Prüfungsfaches sowie 9 weitere 
Schulhalbjahresergebnisse in einfacher Wertung.

Von diesen insgesamt 15 Schulhalbjahresergebnissen dürfen maximal 4  Bewertungen unter 05 Punkten liegen, darunter 
höchstens zwei der vier Schulhalbjahresergebnisse im ersten und zweiten Prüfungsfach.



Termine

20.01.20 Probewahl in JG. 11 
(klassenweise gemäß Aushang)

16.02.23 Vorstellungen der Seminarfächer und eN-Kurse der kommenden
Q-Phase gemäß Aushang

27.02.23 Ende der Online-Eintragung für die Wahl der Fächer und Kurse für das 
Abitur 2025

16.03.23 Abgabefrist der unterschriebenen Wahlbögen (verbindliche Wahl)



Vielen Dank

Ihre Fragen...?



Anhang



Versetzungsrelevante Noten
zur Versetzung in die Q-Phase
• Alle Noten der Pflichtfächer

• Alle Noten der Ersatzfächer einer abgewählten Fremdsprache (WPK)

• Versetzt ist, wer in weniger als zwei relevanten Fächern schlechtere 
Bewertungen als 05 Punkte aufweist. 

• Wahlfächer sind nicht relevant (also Fächer ohne Belegungspflicht).



Ausgleichregelungen E-Phase

Nach Beschluss der Klassenkonferenz kann mit Ausgleichregelung 
versetzt werden...

• ...wer in zwei Fächern weniger als 05 Punkte (d.h. Note 4- oder 5) 
hat. 
Dazu zu jedem Fach ein Ausgleichsfach, so dass in deren 
Durchschnitt je mind. 05 Punkte erreicht werden.

• ...wer in einem Fach 0 Punkte (d.h. Note 6). 
Dazu muss das Fach durch ein Fach mit 10 Punkten oder zwei 
Fächer mit 09 und 08 Punkten ausgeglichen werden.



Ausgleichregelungen E-Phase

Ausgleichsfächer

• Ausgleichsfächer sind solche, die maximal eine Jahres-
wochenstunde weniger als das auszugleichende Fach haben.

• Deutsch, Mathematik und Fremdsprache können nur untereinander 
ausgeglichen werden.

• Sporttheorie ist kein Ausgleichsfach

• Alle übrigen über die Pflicht hinaus belegten Fächer sind potenzielle 
Ausgleichsfächer, aber selbst nicht versetzungsrelevant.


